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SATZUNG 

der 

Siltronic AG 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 
Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Bekanntmachungen 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma: 

Siltronic AG. 

(2) Sie hat ihren Sitz in München. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern 
gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die 
Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 

(5) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zulässig, 
auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.  

§ 2  
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Materialien 
für die elektronische Industrie und verwandte Industrien, insbesondere 
Halbleitermaterialien, sowie die Forschung auf diesem Gebiet im In- und Ausland. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet 
sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von 
Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen 
Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Sie kann solche 
Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie 
kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. 



Seite 2 von 13
Stand: Juni 2026 

§ 3 
Gerichtsstand 

Für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen, die aus dem 
Gesellschaftsverhältnis entstehen, sind ausschließlich die deutschen Gerichte 
zuständig, soweit dem nicht jeweils in Deutschland geltende zwingende gesetzliche 
Vorschriften, insbesondere Zuständigkeitsvorschriften, entgegenstehen; dem stimmt 
ein Aktionär durch Erwerb oder Zeichnung von Aktien der Gesellschaft zu. Der 
vorstehende Satz 1 gilt auch für solche Streitigkeiten der Aktionäre gegen die 
Gesellschaft, die aus dem Erwerb, dem Halten oder der Aufgabe der Beteiligung des 
Aktionärs entstehen. 

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4 
Grundkapital und Aktien 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 132.000.000,00 (in Worten: Euro 
einhundertzweiunddreißig Millionen). Es ist eingeteilt in 33.000.000 
nennwertlose Stückaktien. 

(2) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. Die Aktionäre der 
Gesellschaft haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister die 
gesetzlich vorgeschriebenen Angaben und ihre etwaigen Änderungen 
mitzuteilen. 

(3) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewinn- und 
Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand fest. 

(4) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse 
erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder 
mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf 
Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. 

(5) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien 
abweichend von § 60 des Aktiengesetzes geregelt werden. 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 11. Mai 2030 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt EUR 24.000.000,00 (in Worten: 
Euro vierundzwanzig Millionen) durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 (in Worten: 
sechs Millionen) neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder 
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2025“). 

Die Summe der unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 ausgegebenen 
Aktien und der Aktien, die zur Bedienung von Wandel- und/oder Optionsrechten 
bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus 
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht bzw. -pflicht (bzw. 
einer Kombination dieser Instrumente) (zusammen im Folgenden auch 
„Schuldverschreibungen“), die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
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ausgegeben werden, ausgegeben werden können oder auszugeben sind, darf 
einen Betrag des Grundkapitals von insgesamt EUR 36.000.000,00 (in Worten: 
Euro sechsunddreißig Millionen) nicht übersteigen (wechselseitige Anrechnung). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 
dabei auch ganz oder teilweise von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder 
Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten 
(sog. mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des 
Genehmigten Kapitals 2025 in den folgenden Fällen auszuschließen: 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und 
Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung oder, falls dieser Betrag geringer ist, des im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht überschreitet. 
Auf diese Begrenzung von 10% des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit der Ermächtigung ausgegeben oder veräußert wurden 
(wechselseitige Anrechnung); 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder durch deren 
nachgeordnete Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder noch werden, 
bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder der Erfüllung einer 
Wandlungspflicht neue Aktien der Gesellschaft gewähren zu können sowie 
soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder deren 
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder noch werden, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von 
Wandlungspflichten als Aktionäre zustünde; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 
die von der Gesellschaft zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus 
Schuldverschreibungen ausgegeben werden können oder auszugegeben sind, 
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden 
(wechselseitige Anrechnung). 
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(iv) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch 
mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen 
auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen 
gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften; sowie 

(v) zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei 
der den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise 
(ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus 
dem Genehmigten Kapital 2025 in die Gesellschaft einzulegen. 

Die Summe der Aktien, die aufgrund des Genehmigten Kapitals 2025 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, darf unter 
Berücksichtigung sonstiger Aktien der Gesellschaft, die während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert bzw. 
ausgegeben werden bzw. aufgrund von während der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Schuldverschreibungen auszugeben sind, einen rechnerischen Anteil von 10% des 
Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des Genehmigten Kapitals 2025 noch im Zeitpunkt seiner Ausnutzung 
(wechselseitige Anrechnung). Auf diese Höchstgrenze sind Aktien der Gesellschaft 
anzurechnen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG neu ausgegeben werden 
(wechselseitige Anrechnung). 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 oder Ablauf der Frist 
für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 die Fassung der Satzung 
entsprechend anzupassen. 

(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 12.000.000,00 (in Worten: 
Euro zwölf Millionen) durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 (in Worten: drei Millionen) 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 
2025“). 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder 
Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“), die 
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12. Mai 2025 beschlossenen 
Ermächtigung 2025 von der Gesellschaft oder von einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen gegen Barleistung oder gegen Sachleistungen begeben 
werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht gewähren oder eine Wandlungs- 
bzw. Optionspflicht auferlegen, von ihren Options- oder Wandlungsrechten 
Gebrauch machen bzw. Options- oder Wandlungspflichten aus solchen 
Schuldverschreibungen erfüllen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 
Bedienung eingesetzt werden. 
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Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe der vorstehend 
bezeichneten Ermächtigung 2025 in den Anleihebedingungen jeweils zu 
bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreisen. Die neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten 
entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von 
§ 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 
2025 und nach Ablauf sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern. 

III. VORSTAND 

§ 5  
Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Anzahl der 
Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. 

(2) Der Aufsichtsrat ernennt ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands. 

(3) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in der 
insbesondere die Geschäfte festgelegt werden, zu deren Vornahme die 
Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist. Der Aufsichtsrat kann die 
Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften widerruflich allgemein 
oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, 
im Voraus erteilen. 

§ 6 
Vertretungsmacht 

(1) Die Gesellschaft wird durch ein Vorstandsmitglied allein vertreten, wenn der 
Vorstand nur aus einer Person besteht oder der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied 
zur Alleinvertretung ermächtigt hat. Ansonsten wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem 
Prokuristen vertreten. 

(2) Prokura darf nur als Gesamtprokura erteilt werden. 

(3) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den 
Einzelfall vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB 
befreien; § 112 AktG bleibt unberührt. 
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IV. AUFSICHTSRAT

§ 7 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf (12) Mitgliedern. Davon werden sechs (6) 
Mitglieder von der Hauptversammlung und sechs (6) Mitglieder von den 
Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt. Die 
Wahl durch die Hauptversammlung erfolgt im Wege der Einzelwahl, wobei über die 
Wahl mehrerer oder aller von der Hauptversammlung zu wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder in einem Abstimmungsvorgang abgestimmt werden kann. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und gegebenenfalls deren Ersatzmitglieder 
erfolgt längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht 
mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung kann für Mitglieder der Aktionäre bei der 
Wahl eine kürzere Amtszeit beschließen. 

(3) Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds erfolgt vorbehaltlich einer anderweitigen Bestimmung durch 
die Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds. Entsprechendes gilt, falls eine Nachwahl wegen 
Wahlanfechtung notwendig wird. 

(4) Für mehrere oder alle Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre können gleichzeitig 
Ersatzmitglieder bestellt werden, die in einer bei der Wahl festzulegenden 
Reihenfolge an die Stelle vorzeitig oder aufgrund von Wahlanfechtung 
ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre treten. Tritt ein Ersatzmitglied 
an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der 
Hauptversammlung, in der eine Nachwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf 
der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer 
Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder 
bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
richtet sich nach dem Mitbestimmungsgesetz. 

(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine 
an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende 
schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen auch ohne 
wichtigen Grund niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats - oder im Falle 
einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats sein 
Stellvertreter - kann einer Verkürzung der vorgenannten Niederlegungsfrist oder 
einem Verzicht auf die Wahrung der Niederlegungsfrist zustimmen. 
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§ 8  
Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 
Mitbestimmungsgesetz aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, 
soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als 
Mitglied des Aufsichtsrats, Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, 
in der die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu 
gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen 
Einladung. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 
der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

(3) Ein Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei dessen 
Verhinderung in Stellvertretung des Vorsitzenden handelt, die gleichen Rechte wie 
der Vorsitzende. Eine Zweitstimme steht ihm jedoch nicht zu. 

§ 9  
Geschäftsordnung, Änderungen der Satzungsfassung 

(1) Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser 
Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 

(2) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die 
Fassung betreffen. 

§ 10 
Einberufung von Aufsichtsratssitzungen 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung 
von seinem Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn 
Tagen schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 
Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden 
Fällen kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist abkürzen und mündlich oder 
fernmündlich einberufen. 

(2) Mit der Einberufung sind die einzelnen Punkte der Tagesordnung anzugeben, 
Ergänzungen der Tagesordnung müssen, falls nicht ein dringender Fall eine spätere 
Mitteilung rechtfertigt, bis zum siebten Tag vor der Sitzung mitgeteilt werden. 

(3) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen 
aufheben oder verlegen. 

(4) Der Aufsichtsrat muss mindestens vier Sitzungen im Kalenderjahr und mindestens 
zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 
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§ 11 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung 

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 
denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 
Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische 
Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder 
zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von § 11 Abs. 4 bzw. Abs. 
5 ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der 
Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. 

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst, soweit nicht im Gesetz andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben 
sind. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. 
Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer 
erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie 
Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 des 
Aktiengesetzes ist auch auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden, Dem 
Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu. Der Vorsitzende bestimmt den 
Sitzungsablauf und die Art der Abstimmung. Er entscheidet bei 
Stimmengleichheit, ob eine erneute Abstimmung in derselben Sitzung erfolgt. 

(3) Beschlüsse sollen nur zu solchen Tagesordnungspunkten gefasst werden, die 
rechtzeitig in der Einladung angekündigt worden sind. Ist ein Tagesordnungspunkt 
nicht rechtzeitig angekündigt worden, so darf darüber nur beschlossen werden, 
wenn kein Mitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in 
einem solchen Falle Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden 
festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung schriftlich, mündlich, 
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der 
Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied 
innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer 
Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als 
anwesend. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf 
Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des 
Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels 
sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) 
abgehalten und einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels 
elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) 
zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der 
Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel 
(insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der 
Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder 
können dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch andere 
Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre 
Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich 
innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden 
angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder 
mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum 
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Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der 
Beschlussfassung besteht nicht. 

(5) Beschlüsse können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 Abs. 4) 
schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger 
vergleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten 
Formen, einschließlich im Umlaufverfahren, gefasst werden, wenn der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist 
anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung 
beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, 
nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum 
Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der 
Beschlussfassung besteht nicht. 

(6) Über die Beschlüsse des Aufsichtsrats und Sitzungen des Aufsichtsrats (im Sinne 
von § 11 Abs. 4) sowie über in diesen Sitzungen verabschiedete Beschlüsse sind 
Niederschriften zu fertigen, vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und jedem 
Aufsichtsratsmitglied zuzuleiten. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im Sinne 
von § 11 Abs. 4) werden vom Vorsitzenden schriftlich festgehalten und allen 
Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet. 

(7) Willenserklärungen des Aufsichtsrats sind im Namen des Aufsichtsrats von dem 
Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter abzugeben. 

§12 
Ausschüsse 

(1) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters bildet der 
Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes 
genannten Aufgaben einen Vermittlungsausschuss, dem der Vorsitzende, sein 
Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder angehören, von denen je eines von den 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer und der Aktionäre mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt wird. 

(2) Der Aufsichtsrat kann weitere Ausschüsse bilden und aus seiner Mitte besetzen. 
Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm 
obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen 
Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete Ausschüsse 
übertragen. 

(3) Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden vom 
Aufsichtsrat festgelegt. 
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§ 13 
Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zahlbare Jahresvergütung von EUR 50.000 (in Worten: Euro 
fünfzigtausend). Aufsichtsratsmitglieder, die während des laufenden 
Geschäftsjahres in den Aufsichtsrat eintreten oder aus dem Aufsichtsrat 
ausscheiden, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung unter Aufrundung auf 
volle Monate. 

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 wird für den Vorsitz des Aufsichtsrats mit dem Faktor 3, 
für den stellvertretenden Vorsitz und den Vorsitz eines Ausschusses mit dem Faktor 
2 und für ein Ausschussmitglied mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Die Mitgliedschaft 
in dem unter § 12 Absatz 1 genannten Ausschuss bleibt außer Betracht, d.h. die 
Mitglieder dieses Ausschusses erhalten keine weiteren Faktoren für ihre Funktionen 
in diesem Ausschuss. Doppel- und Mehrfachfunktionen bleiben unberücksichtigt, 
d.h. der/die Vorsitzende und sein(e)/ihr(e) StellvertreterIn erhalten keine weiteren 
Faktoren für Funktionen in Ausschüssen und Funktionen in Ausschüssen werden bei 
den Mitgliedern des Aufsichtsrats nur einmal berücksichtigt. 

(3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre erforderlichen Auslagen 
in Form einer Pauschale. Die Pauschale beträgt für jedes Kalenderjahr EUR 10.000 
(in Worten: Euro zehntausend). Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft 
erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer 
der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben. 
Außerdem werden etwaige nach ausländischen Gesetzen für die 
Aufsichtsratstätigkeit entstehende Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen 
bezahlt oder dem Aufsichtsratsmitglied erstattet. Die Gesellschaft erstattet den 
Aufsichtsratsmitgliedern zudem erforderliche Reisekosten. 

(4) Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen 
Versicherungsschutz; insbesondere schließt die Gesellschaft zugunsten der 
Aufsichtsratsmitglieder eine D&O-Versicherung ab. 

V. HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 14 
Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen 
Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern 
statt. 

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung 
einzuberufen. Der Tag der Einberufung und der Versammlungstag werden hierbei 
nicht mitgerechnet. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der 
Anmeldefrist gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung. 
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(3) Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass die 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 
Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller 
Hauptversammlungen in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Eintragung dieser 
von der Hauptversammlung am 12. Mai 2025 beschlossenen Satzungsbestimmung 
in das Handelsregister der Gesellschaft. 

§15 
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich 
rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft, unter der in 
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen (Anmeldefrist). In der Einberufung kann eine kürzere, 
in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. 

(2) Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von der 
Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen. 

(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung 
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern in der Einberufung keine 
Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der 
Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft 
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht, § 135 AktG 
bleibt unberührt. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 
Bestimmungen zum Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 zu 
treffen. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 
auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 
und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch 
ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und 
Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. 
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(6) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung ausnahmsweise in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund 
rechtlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen, ihres Aufenthalts im Ausland, 
ihres notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer 
unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der 
Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder 
wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
abgehalten wird. 

§ 16 
Leiter der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Im 
Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese 
Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem 
Vertreter bestimmt, so leitet die Hauptversammlung eine von den 
Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat gewählte Person. 

(2) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesordnung 
abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. Er bestimmt 
Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen. Er ist ermächtigt, das Frage- und 
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

§ 17 
Übertragung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung darf der Öffentlichkeit in Ton und Bild übertragen werden. 
Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
sowie während der Hauptversammlung der Versammlungsleiter. 

(2) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung kann 
in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter im Wege der Bild- und 
Tonübertragung erfolgen, sofern das Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im 
Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung an der Teilnahme der 
Hauptversammlung verhindert ist. 

§ 18 
Beschlussfassung und Wahlen 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit der 
einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
gefasst, sofern nicht das Gesetz oder diese Satzung zwingend etwas anderes 
vorschreibt. 
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VI. Jahresabschluss, Gewinnverwendung, ordentliche 
Hauptversammlung 

§ 19 
Jahresabschluss 

(1) Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den 
Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und unverzüglich 
nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. 
Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns vorzulegen. 

(2) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresab-
schlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage 
einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in 
andere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils als der 
Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig; soweit die anderen 
Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder nach der 
Einstellung übersteigen würden. 

§ 20 
Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns und über die Wahl des 
Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung). 

(2) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine 
Verwendung des Bilanzgewinns im Wege der Sachausschüttung beschließen. Sie 
kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in 
Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

VII. GRÜNDUNGSKOSTEN 

§ 21 
Gründungskosten 

Die Gründungskosten in Höhe von ca. DM 3.000,00 sowie den 
Gründungsaufwand (Aufwand für die Umwandlung) in Höhe von ca. 
DM 70.000,00 trägt die Gesellschaft. 


